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Ihr  Antrag  auf Aktenauskunft  nach § 1 Absatz 2 LIFG  (u.a.) über fragdenstaat.de
Brief bezüglich  Zwangseinweisung  von  Quarantäneverweigerern  [#203093]

█████████████████

mit Nachricht  vom 7. November  2020  stellten Sie Antrag  auf Aktenauskunft  nach § 1 
Abs. 2 des Landesinformationsfreiheitsgesetzes  (LIFG),  nach § 25 des Umweltver-
waltungsgesetzes (UVwG) sowie nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Verbesserung 
der gesundheitsbezogenen  Verbraucherinformation  (VIG). 

Sie beziehen  sich auf einen  Artikel  der Stuttgarter  Zeitung  vom 6. November  2020 
und bitten  um Übersendung  desBriefs„des Ministersfür Inneres,  Digitalisierung  und 
Migration  Strobl an den Ministerpräsidenten  Kretschmann und den Minister  für Sozia-
les undIntegration  Lucha über die zwangsweise Einweisung  von  Quarantäneverwei-
gerern  in ein  geschlossenes Krankenhaus“. 

Bedauerlicherweise  müssen wir Ihnen  mitteilen,  dass wir Ihrem  Auskunftsersuchen 
nicht entsprechen  können.Im Hinblick  auf den geltend  gemachten  Anspruch nach 
LIFG  ist festzustellen, dass bereits der Anwendungsbereich  des Landesinformations-
freiheitsgesetzes  nicht eröffnet  ist. Denn dieser setzt in § 2 Absatz 1 Nr. 1 voraus, 
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dass öffentlich-rechtliche  Verwaltungsaufgaben  wahrgenommen werden.  Der Gesetz-
geber  selbst hat festgelegt,  dass Regierungsakte  und  Handlungen  politischer Art,  die 
ihrem Rechtscharakter dem Verfassungsrecht  zuzuordnen  sind, keine  Verwaltungstä-
tigkeitdarstellen  (LReg LT-Drs. 15/7720,  S. 59/60).  Das von  Ihnen  zur Einsicht bean-
spruchte Schreiben stellt ein  solches Regierungshandeln  dar. 

Des Weiteren handelt  es sich bei dem Schreiben  weder um eine Umwelt- noch um 
eine  Verbraucherinformation.  Auch auf diese Anspruchsgrundlagen  kann  Ihr Begeh-
ren daher nicht gestützt werden.

Wir bitten demgemäßum Verständnis,  dass wir Ihrem  oben genannten  Auskunftsver-
langen  nicht nachkommen können.

Mit  freundlichen  Grüßen

gez.
███
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